
Warum interessiert uns die Frage des Ab- oder Umgewöhnens?
Wir haben bei einer Voruntersuchung festgestellt, dass der neuartige Schnuller korrigierende Wirkung bei drei Kindern 
hatte. Es stellt sich die Frage, ob sich dies wiederholt und gezielt eingesetzt werden kann. Bevor wir eine Behandlungs-
empfehlung geben, möchten wir an einer grösseren Gruppe von Kindern die Akzeptanz und die Wirkung überprüfen. Auch 
die Wirkung bei den Standardempfehlungen ist wichtig, um die richtigen Schlüsse aus den Beobachtungen zu ziehen.

Wer darf mitmachen?
Kinder im Alter ab 2 bis einschliesslich 5 Jahren, die einen Kreuzbiss oder offenen Biss durch einen Schnuller und/oder 
eine Schoppenflasche erworben haben. Wenn der Nuggi abgewöhnt wurde, darf die Abgewöhnung max. 6 Monate zu-
rückliegen.

Darf mein Kind auch teilnehmen, wenn die Fehlstellung durch Daumenlutschen oder andere Gewohnheiten verursacht 
wurde?
Leider nicht.

Wie lange geht die Studie?
Die Studie dauert für das Kind 12 Monate. Geplant werden fünf Visiten: erste Untersuchung, dann nach 3, 6, 9 und 12 
Monaten.

Was bekommen Sie für die Teilnahme?
Die zahnärztlichen Befundaufnahmen im Rahmen der Studie sind kostenlos. Auch die Schnuller werden kostenlos aus-
gehändigt, falls das Kind sich in der Schnullergruppe befindet. Bei Einschluss erhalten Sie als Aufwandsentschädigung bei 
der letzten Sitzung einmalig einen StadtBonBasel-Gutschein im Wert von 40 CHF.

Datensammlung
Die gesammelten Daten werden verschlüsselt. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Angaben, die den Patienten oder die 
Patientin nennen und zur Identifizierung dienen könnten (z. B. Name, Geburtsdatum usw.), durch einen Code (Schlüssel) 
ersetzt sind. Personen, die den Code nicht kennen, können dann keine Rückschlüsse mehr auf diese Person ziehen. Inner-
halb des UZB können die Daten durch berechtigte und klar bezeichnete Personen eingesehen werden.

Wer führt die Studie durch?
Der zahnmedizinische Befund wird durch Dr. med. dent. Theodora Giannakopoulou erstellt. Die wissenschaftliche 
Leitung liegt bei Professorin Dr. med. dent. Carlalberta Verna.

Gibt es Rechte oder Pflichten?
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat das Recht, nach freiem Willen und zu jedem Zeitpunkt der Studie teilzu-
nehmen oder dies abzulehnen. Dies gilt für die gesamte Zeit. Medizinische Behandlungen gehen auch ohne Teilnahme 
an der Studie genauso weiter wie zuvor. Bei einer Teilnahme besteht die Pflicht zur wahrheitsgemässen Beantwor-
tung der Fragen.

Und wenn Sie wissen wollen, was dabei herauskam?
Wir nehmen unsere Teilnehmer:innen gerne auf eine Liste und senden dann die fertige Arbeit zu. Die einzelnen Perso-
nen sind jedoch nicht mehr zu erkennen.

Entstehen Kosten für die Patient:innen oder die Eltern?
Nein. Durch die Studie fallen keine Kosten für die Patient:innen und/oder die Krankenkassen an. 
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